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 Veröffentlicht am 01.07.1998

Index

60/02 Arbeitnehmerschutz

Norm

MSchG 1979 §15;

Rechtssatz

Der Eintritt einer krankheitsbedingten Dienstunfähigkeit während der Zeit eines Karenzurlaubes nach dem MSchG

1979 führt zu keiner Beendigung des Karenzurlaubes.
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